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In Österreich lebten zu Beginn des Vorjahres rund 842.200 Frauen, 

die im Ausland geboren wurden – das sind 19% der insgesamt   

4,46 Millionen in Österreich. Laut der Europäischen Union für 

Grundrechte sind Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund 

einem erhöhten Gewaltrisiko ausgesetzt, besonders schwere 

Delikte sind dabei Frauenhandel, Zwangsheirat und Genitalver-

stümmelung. Expert/innen warnen, dass in Österreich aufgrund   

der Migrationsbewegungen der vergangenen Jahre die Zahl von 

Mädchen und Frauen, die von Genitalverstümmelung (FGM) 

 betroffen sind, steigt. Sie gehen von hohen Dunkelziffern aus.
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Gewalt gegen 
Frauen im 
 Kon text von 
 Migration: 
 Schwer punkt 
Genitalverstüm-
melung

Übersicht:  Formen 
der Gewalt gegen 
Frauen 

Frauen und Mädchen mit Migrations-

hintergrund sind laut der Agentur der 

Europäischen Union für Grundrechte 

(FRA) einem erhöhten Gewaltrisiko 

ausgesetzt.1 Laut Expert/innen kommt 

es vor, dass Gewalt gegen Frauen mit 

Migrationshintergrund durch die jewei-

lige Kultur und Verhaltensregeln, die 

von Generation zu Generation weiter-

gegeben werden, legitimiert wird. 

Expert/innen beobachten im Zuge der 

verstärkten Zuwanderung von Flücht-

lingen seit 2015 beispielsweise eine 

Zunahme an Fällen von Kinderehe und 

Mehrfachehe in Österreich.2

Am häufigsten erleben Frauen Gewalt 

innerhalb der Familie, nach Schät-

zungen der Polizei finden 90 % aller 

Gewalttaten in der Familie und im 

sozialen Nahbereich statt.3 Oftmals 

treten die unterschiedlichen Formen 

von Gewalt gemeinsam auf bzw. 

bedingen und ergänzen einander. 

Neben körperlicher Gewalt, die alle 

körperlichen Übergriffe und Miss-

handlungen jeder Art umfasst, sind 

Frauen oft auch Opfer sexualisierter 

Gewalt. Meist stammt der Täter aus 

dem sozialen Umfeld der betroffenen 

Frau.4 Im österreichischen Straf-

recht ist der Schutz vor sexualisierter 

Gewalt umfassend verankert.5 Bei 

psychischer Gewalt wird eine Frau 

über einen längeren Zeitraum einem 

systematischen seelischen Quä-

len ausgesetzt und in ihrem Leben 

eingeschränkt.

Gewalt gegen Frauen mit 

Migrationshintergrund

Formen der Gewalt, die insbesondere 

Frauen mit Migrationshintergrund 

betreffen, sind Menschenhandel, 

Zwangsheirat sowie Genitalver-

stümmelung. Menschenhandel ist 

eine gravierende Menschenrechtsver-

letzung, von der überwiegend Frauen 

und Mädchen betroffen sind. Unter 

Vorspiegelung falscher Tatsachen 

und falscher Informationen verlassen 

Frauen gegen ihren Willen ihre Heimat-

länder und werden in einem anderen 

Land ausgebeutet.6  

Zwangsheirat, -verheiratung oder 

-ehe bedeutet, dass zumindest 

einer der Partner zur Verheiratung 

gezwungen wird, seine/ihre Weige-

rung kein Gehör findet oder es auf-

grund von psychischem oder sozialem 

Druck bzw. emotionaler Erpressung 

nicht wagt, sich zu widersetzen. 

In Österreich wird der Tatbestand 

der Zwangsheirat in § 106a StGb 

behandelt.7 Zudem ist jede durch 

Gewalt oder Drohung erzwungene 

sexuelle Handlung auch während der 

Ehe, wie z.B. Vergewaltigung bzw. 

geschlechtliche Nötigung, in Öster-

reich strafbar.8 

Konkrete Zahlen, wie viele Perso-

nen Opfer von Zwangsehe sind, 

sind nicht verfügbar. Oft finden 

erzwungene Eheschließungen im Aus-

land statt. Expert/innen schätzen, 

dass insgesamt bis zu 5.000 Frauen 

1 FRA: Frauen und Mädchen mit Migrations-
hintergrund sind einem erhöhten Gewalt-
risiko ausgesetzt

2 Kinderehe: Viele „U-Boote“, bei denen nicht 
bekannt ist, dass sie verheiratet sind

3 BMASGK: Gewalt gegen Frauen

4 BMASGK: Sexualisierte Gewalt gegen Frau-
en und Mädchen

5 BMASGK: Strafrechtsänderungsgesetz 2015

6 BMEIA: Kampf gegen den Menschenhandel

7 Rechtsinformationssystem: § 106a StGB 

8 BMGF: Frauen haben Recht(e) 
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http://fra.europa.eu/de/news/2016/frauen-und-madchen-mit-migrationshintergrund-sind-einem-erhohten-gewaltrisiko-ausgesetzt
http://fra.europa.eu/de/news/2016/frauen-und-madchen-mit-migrationshintergrund-sind-einem-erhohten-gewaltrisiko-ausgesetzt
http://fra.europa.eu/de/news/2016/frauen-und-madchen-mit-migrationshintergrund-sind-einem-erhohten-gewaltrisiko-ausgesetzt
http://kurier.at/chronik/oesterreich/kinderehe-viele-u-boote-bei-denen-nicht-bekannt-ist-dass-sie-verheiratet-sind/262.899.251
http://kurier.at/chronik/oesterreich/kinderehe-viele-u-boote-bei-denen-nicht-bekannt-ist-dass-sie-verheiratet-sind/262.899.251
https://www.bmgf.gv.at/home/Frauen_Gleichstellung/Gewalt_gegen_Frauen/
https://www.bmgf.gv.at/home/Frauen_Gleichstellung/Gewalt_gegen_Frauen/Sexualisierte_Gewalt/
https://www.bmgf.gv.at/home/Frauen_Gleichstellung/Gewalt_gegen_Frauen/Sexualisierte_Gewalt/
https://www.bmgf.gv.at/home/Frauen_Gleichstellung/Gewalt_gegen_Frauen/Rechtliches/Strafrechtsaenderungsgesetz_2015
https://www.bmeia.gv.at/europa-aussenpolitik/menschenrechte/schwerpunktthemen/kampf-gegen-den-menschenhandel/
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296&FassungVom=2016-03-05&Artikel=&Paragraf=106a&Anlage=&Uebergangsrecht=
http://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/9/9/2/CH1553/CMS1481105369959/frauen_haben_rechte.pdf


in Österreich von Zwangsehe bedroht 

oder betroffen sind.9 Der Verein Orient 

Express spricht von einer Dunkelziffer 

von jährlich 200 betroffenen oder 

bedrohten Fällen in Österreich.10  

Schwerpunkt: 
 Weibliche Genital-
verstümmelung 
(FGM)

Weibliche Genitalverstümmelung (eng-

lisch female genital mutilation, kurz 

FGM) ist die teilweise oder gar voll-

ständige Entfernung und Verletzung 

der äußeren weiblichen Genitalien. 

Laut Schätzungen der Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) sind jährlich 

rund 3 Millionen Mädchen dem Risiko 

von FGM ausgesetzt. Verfügbare 

Daten zeigen, dass FGM vor allem von 

der Atlantikküste bis zum Horn von 

Afrika, im Nahen Osten sowie in eini-

gen asiatischen Ländern wie Indone-

sien verbreitet ist. In Somalia beträgt 

die Rate an Genitalverstümmelungen 

beispielsweise 98 %.11

Verbreitung von FGM in Europa

Aufgrund der Migrationsbewegungen 

der vergangenen Jahre wird von 

Expert/innen davon ausgegangen, 

dass auch in Österreich mittlerweile 

eine erhöhte Anzahl von Mädchen 

und Frauen von FGM betroffen oder 

zumindest dem Risiko ausgesetzt ist. 

Genaue Zahlen liegen für Österreich 

nicht vor. In Deutschland, das eine 

ähnliche Zuwanderung wie Öster-

reich vorweist, wurde aufgrund des 

Bevölkerungsstands die Zahl der von 

FGM betroffenen Frauen auf 47.400 

(2016) geschätzt.12 

Laut dem Europäischen Institut für 

Gleichstellungsfragen (EIGE), das 

in drei ausgewählten europäischen 

Ländern (Irland, Portugal und Schwe-

den) eine Schätzung durchgeführt 

hat, waren in Irland 2011  bis zu 11 % 

von 14.577 Mädchen mit Migrations-

hintergrund (aus Ländern mit einem 

erhöhten FGM Risiko) dem Risiko von 

FGM ausgesetzt. In Portugal lag das 

Risiko für Mädchen mit Migrations-

hintergrund bei 5-23 % (von 5.835 

Mädchen) und in Schweden bei 3-19 % 

(von 59.409 Mädchen).13 

Verbreitung von FGM in Österreich 

Für Österreich wird bisher nur 

geschätzt bzw. anhand von Zah-

len aus Deutschland abgeleitet, wie 

viele Frauen in Österreich von FGM 

betroffen sind. Schätzungen gehen 

davon aus, dass es sich um 

6.000-8.000 Frauen handelt und rund 

ein Drittel von ihnen in Wien lebt. Die 

Dunkelziffer könnte höher liegen: In die 

FGM-Ambulanz in der Wiener Rudolf-

stiftung kommen jährlich mehr als 50 

betroffene Frauen. In einem aktuellen 

Interview gab eine der Beraterinnen 

von FEM Süd an, dass sie mehr als 100 

Mädchen und Frauen bezüglich FGM 

im Jahr betreut.14 

Die Anzahl an von FGM bedrohten 

Mädchen und Frauen in den EU-Staa-

ten bzw. Österreich zu schätzen, 

ist aufgrund der sensiblen und sehr 

persönlichen Thematik und nicht ver-

fügbarer Daten sehr schwierig. Für 

Österreich gibt es bisher keine ent-

sprechende quantitative empirische 

Studie.

Formen der Genital-
verstümmelung und 
Folge schäden

Zumeist finden Genitalver-

stümmelungen unter schlimmsten 

Bedingungen außerhalb von Kranken-

häusern statt. Da die betroffenen 

Mädchen und Frauen meistens keine 

Narkose erhalten und starke Schmer-

zen haben, werden sie von mehreren 

Erwachsenen fixiert. Als Instrumente 

werden Rasierklingen, Scheren, Messer 

und Glasscherben verwendet.15 Zum 

Wundverschluss werden Bindfäden, 

Akaziendornen, Schafdarm, Bast, 

Pferdehaar und Eisenringe eingesetzt.  

Durch eine Klassifizierung zur Unter-

scheidung der verschiedenen Arten 

der FGM wurden nach Ausmaß der 

Veränderungen vier Typen festgelegt.16 

FGM: Typ I

Bei Typ I handelt es sich um die par-

tielle oder vollständige Entfernung 

des äußerlich sichtbaren Teils der 

Klitoris und/oder der Klitorisvorhaut 

(Klitoridektomie). 

— Typ Ia: Entfernung der 

Klitorisvorhaut 

— Typ Ib: Entfernung der Klitoris 

und Klitorisvorhaut

FGM: Typ II

Typ II umfasst die partielle oder 

vollständige Entfernung des äußer-

lich sichtbaren Teils der Klitoris und 

der inneren Schamlippen mit oder 

ohne Beschneidung der äußeren 

Schamlippen. Diese Art der FGM 

wird auch als Exzision bezeichnet. 

Bei der Exzision wird zwischen fol-

genden Arten der Beschneidung 

unterschieden:

— Typ IIa: Entfernung der kleinen 

Schamlippen

— Typ IIb: Entfernung der kleinen 

Schamlippen und ganz oder teil-

weise Entfernung der Klitoris

— Typ IIc: Entfernung der kleinen 

und großen Schamlippen und 

ganz oder teilweise Entfernung 

der Klitoris

FGM: Typ III

Typ III betrifft die Verengung der 

Vaginalöffnung durch die Bildung 

eines abdeckenden Verschlusses, 

indem die äußeren und/oder die inne-

ren Schamlippen aufgeschnitten und 

zusammengefügt werden. Teilweise 

wird zudem der äußerlich sichtbare Teil 

der Klitoris entfernt. Typ III, der auch 

als Infibulation bezeichnet wird, unter-

gliedert sich in:
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9 ORF: Vorstoß nach deutschem Vorbild

10 Die Presse: Sommer als Hochsaison für 
Zwangsehe

11 UNICEF: FGM/C

12 Nestlinger, J., Fischer, P, Jahn, S., Ihring, I., 
Czelinksi, F.. 2017. Eine empirische Studie 
zu weiblicher Genitalverstümmelung in 
Deutschland. Daten – Zusammenhänge – 
Perspektiven. Freiburg

13 EIGE: Estimation of girls at risk of female 
genital mutilation in the European Union

14 Der Standard: Eigene Ambulanz für be-
schnittene Frauen in Wien

15 Desert flower foundation: FGM

16 WHO: Elimination female genital mutilation  
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http://orf.at/stories/2400746/2400763/
https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/1428259/Sommer-als-Hochsaison-fuer-Zwangsehe
https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/1428259/Sommer-als-Hochsaison-fuer-Zwangsehe
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/female-genital-mutilation#2017
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/female-genital-mutilation#2017
https://derstandard.at/2000073715940/Eigene-Ambulanz-fuer-beschnittene-Frauen-in-Wien
https://derstandard.at/2000073715940/Eigene-Ambulanz-fuer-beschnittene-Frauen-in-Wien
http://www.desertflowerfoundation.org/de/was-ist-fgm.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43839/1/9789241596442_eng.pdf


FA C T- S H E E T  2 9  |  M Ä R Z  2 0 1 8  |  Gewalt gegen Frauen im  Kontext von  Migration

— Typ IIIa: Abdeckung durch Auf-

schneiden und Zusammenfügung 

der kleinen Schamlippen

— Typ IIIb: Abdeckung durch Auf-

schneiden und Zusammenfügung 

der großen Schamlippen

FGM: Typ IV

Unter Typ IV werden alle Praktiken 

zusammengefasst, die nicht in eine der 

anderen drei Kategorien zugeordnet 

werden können. Hierzu gehören unter 

anderem das Durchbohren (Pier-

cing), Einstechen, Einschneiden oder 

Abschaben sowie das Ausbrennen der 

Klitoris oder das Einführen von ätzen-

den Substanzen in die Vagina.17 

Massive Gesundheitsrisiken für Frauen

Diese Verstümmelungen werden 

meistens bei Mädchen zwischen 

Kleinkindalter und Pubertät vor-

genommen. Die Eingriffe werden 

zumeist von Beschneiderinnen durch-

geführt, die sozial angesehen sind. 

Zudem wird FGM von traditionellen 

Geburtshelferinnen oder Hebammen 

ausgeführt, in seltenen Fällen wer-

den diese Eingriffe von Heiler/innen, 

 Barbier/innen oder medizinischem 

Fachpersonal vorgenommen.18   

Weibliche Genitalverstümmelung 

bedeutet ein massives Gesundheits-

risiko für Mädchen und Frauen. Hef-

tige Blutungen und Infektionen sind 

zumeist auf unzureichende hygieni-

sche Bedingungen zurückzuführen. 

Langfristige gesundheitliche Schä-

den sind unter anderem chronische 

Schmerzen, Verstopfungen der Harn-

röhren (erhöhtes Risiko von Harn-

wegsinfektionen und Nierenbecken-

entzündungen, die u.a. zu Nieren-

versagen führen können), Risiko-Ge-

burten, ein erhöhtes Risiko sich mit 

HIV zu infizieren und posttraumatische 

Belastungsstörungen.19

Hintergründe für 
FGM

Weibliche Genitalverstümmelung ist 

eine Praxis, die eng mit der Unter-

drückung der weiblichen Sexualität 

zusammenhängt. In praktizierenden 

Kulturen gilt FGM als notwendige 

Voraussetzung für eine Heirat. Die 

Verringerung der sexuellen Lust der 

Frauen, die durch die Verstümmelung 

entsteht, wird dabei als erstrebens-

wert gesehen, da durch den Eingriff 

das sexuell aktive Verhalten, das 

der Familienehre schaden könnte, 

reduziert wird.20 Frauen, die sich 

nicht der Praxis beugen, müssen mit 

gesellschaftlichen Sanktionen bis hin 

zum Verstoß aus der Familie rechnen.21

Religiöse Begründungen

In den meisten Regionen ver-

mischen sich kulturelle und religiöse 

Begründungen für FGM. Manchmal 

wird auch ohne religiöse Begründung 

Genitalverstümmelung als notwendig 

erachtet. 

Die Praxis der weiblichen Genitalver-

stümmelung wird meist in der Familie 

weitergegeben, rund die Hälfte der 

Frauen und Mädchen geben religiöse 

Gründe an. In Regionen, in denen FGM 

bereits eine kulturelle vorislamische 

Praktik war – z.B. im „Alten Ägypten“ 

–, wurde FGM oftmals von den isla-

mischen Rechtsschulen legitimiert. In 

jenen Regionen, wo FGM auch in vor-

islamischer Zeit nicht existierte, wurde 

es auch keine religiöse Verbindlich-

keit bzw. trotz Empfehlung durch die 

jeweilige Rechtschule etablierte sich 

diese Praxis auch nicht.  Weder die 

männliche noch die weibliche Genital-

beschneidung ist im Koran angeführt, 

jedoch finden sie in ein paar wenigen 

Hadithen Erwähnung.22

Rechtliche Lage in 
Österreich

In Österreich ist FGM gesetzlich ver-

boten. FGM erfüllt den Tatbestand der 

schweren Körperverletzung und gilt 

als eine grobe Menschenrechtsver-

letzung. § 90 Abs. 3 StGB besagt, dass 

weder die Eltern für ihre noch nicht 

einsichts- und urteilsfähigen Kinder, 

noch eine einsichts- und urteilsfähige 

Frau für sich selbst in FGM einwilligen 

können bzw. kann.23 

Auch wenn die Tat im Ausland 

begangen wird, ist diese in Öster-

reich strafbar, wenn Täter/in oder 

Opfer österreichische Staatsbürger/

innen sind oder ihren Wohnsitz bzw. 

gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 

haben, durch die Tat sonstige öster-

reichische Interessen verletzt worden 

sind oder der/die Täter/in zur Zeit der 

Tat Ausländer/in war, sich in Österreich 

aufhielt und nicht ausgeliefert werden 

kann. 

Strafbar machen sich sowohl Täter/

innen, welche FGM vornehmen, Eltern, 

die FGM an ihren Töchtern durchführen 

lassen, als auch Helfer/innen.24 Seit 

1. Jänner 2006 haben Opfer folgende 

Ansprüche und Rechte: Anspruch auf 

kostenlose psychosoziale und juris-

tische Prozessbegleitung, Informa-

tion über ihre Rechte im Verfahren 

und über geeignete Opferschutzein-

richtungen, Verständigung über den 

Fortgang des Verfahrens, Mitwirkung 

und Kontrolle sowie schonende 

Behandlung beim Verfahren.25

17 WHO: Classification of female genital 
mutilation

18 Desert flower foundation: FGM 

19 WHO: Health risks of FGM

20 Terre des Femmes: Weibliche Genitalver-
stümmelung

21 Terre des Femmes: Weibliche Genitalver-
stümmelung

22 Kassamali, Noor. 2006. „Genital Cutting“, 
in: Suad, Joseph (Hg.), Encyclopedia of 
Women & Islamic Cultures. Vol III. Family, 
Body, Sexuality and Health.  
Leiden: Brill. S. 129-132 

23 Rechtsinformationssystem: §90 Abs. 3 StGB

24 BMGF: Tradition und Gewalt an Frauen

25 BMGF: Maßnahmen gegen traditionsbeding-
te Gewalt gegen Frauen in Österreich
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http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/overview/en/
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http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/health_consequences_fgm/en/
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http://frauenrechte.de/online/images/downloads/fgm/EU-StudieFGM.pdf
http://frauenrechte.de/online/images/downloads/fgm/EU-StudieFGM.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40023108
https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/8/2/5/CH1553/CMS1504794718897/weibliche_genitalverstuemmelung_fgm_cutting.pdf
https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/1/5/8/CH1566/CMS1466145650298/gewalt_gegen_frauen_2005_27073.pdf
https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/1/5/8/CH1566/CMS1466145650298/gewalt_gegen_frauen_2005_27073.pdf


Anhang: Frauen 
in Österreich: 
Allgemeine 
Bevölkerungs-
daten

Überblick

Am 1. Jänner 2017 lebten 842.232 im 

Ausland geborene Frauen in Öster - 

reich, das entspricht 18,9 % der weib-

lichen Gesamtbevölkerung. Knapp    

48,3 % der im Ausland geborenen 

Frauen stammten aus EU-/EFTA- 

Staaten, 51,7 % wurden in Drittstaaten 

geboren. Die meisten im Ausland 

geborenen Frauen stammten am 1.1.2017 

aus Deutschland, gefolgt von Bosnien 

und Herzegowina, der Türkei, Ser-

bien sowie Rumänien. Auf den Plätzen 

zwölf und 16 lagen Frauen, die in Syrien 

(15.500) und Afghanistan (13.500) 

geboren wurden. Auf Platz 27 befinden 

Frauen mit Geburtsland Ägypten (5.198) 

und auf Platz 41 Somalia (1.837).

Erwerbstätigenquote

67,7 % aller Frauen in Österreich 

waren im Jahr 2016 erwerbstätig. 

Während die Erwerbstätigkeit von 

Frauen mit Migrationshintergrund 

2016 bei 58,1 % lag, befand sich die 

Erwerbstätigenquote bei Frauen  

ohne Migrationshintergrund bei   

70,9 %. Nur 42,2 % der Frauen mit  

türkischem Migrationshintergrund  

war erwerbstätig.
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ERWERBSTÄTIGENQUOTE 
VON FRAUEN 2016

nach Migrationshintergrund

Insgesamt

67,7 %

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus-Arbeits-
kräfteerhebung, Jahresdurchschnitt über alle 
Wochen - Bevölkerung in Privathaushalten im 
Alter von 15 bis 64 Jahren

ohne Migrationshintergrund

70,9 %

mit Migrationshintergrund

58,1 %

EU-Staaten vor 2004/EFTA

71,8 %

EU-Beitrittstaaten ab 2004

67,0 %

Ehem. Jugoslawien (außerhalb der EU)

59,4 %

Türkei

42,2 %

Sonstige Staaten

46,7 %

WEIBLICHE BEVÖLKERUNG

am 1.1.2017 nach Geburtsland und Staatsangehörigkeit

Geburtsland Insgesamt Staatsan-
gehörigkeit 

österreichische 
Staatsangehörige

Staatsan-
gehörigkeit 

ausländische 
Staatsangehörige

Österreich 3.618.192 3.526.328 91.864

Deutschland 118.743 40.995 77.748

Bosnien und Herzegowina 82.635 33.367 49.268

Türkei 76.100 32.171 43.929

Serbien 72.859 25.500 47.359

Rumänien 56.509 13.737 42.772

Ungarn 39.233 8.032 31.201

Polen 38.405 12.546 25.859

Slowakei 25.176 4.401 20.775

Tschechische Republik 24.276 16.239 8.037

Kroatien 23.562 9.621 13.941

Russische Föderation 20.047 3.286 16.761

Syrien - Arabische Republik 15.494 680 14.814

Italien 15.050 5.923 9.127

Kosovo 14.626 5.775 8.851

Bulgarien 14.143 2.598 11.545

Afghanistan 13.452 996 12.456

Slowenien 12.571 6.649 5.922

Mazedonien 11.868 3.100 8.768

China 9.611 3.213 6.398

Iran - Islamische Republik 9.351 3.365 5.986

Quelle: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungsstandes 1.1.2017



Durchschnittliches 
Erstheiratsalter in 
Jahren von Frauen 
2016

2016 lag das Erstheiratsalter bei 

Frauen in Österreich durchschnittlich 

bei 30,6 Jahren. Frauen aus den EU-/

EFTA-Staaten waren bei der ersten 

Eheschließung mit knapp 29,7 Jah-

ren fast im selben Alter wie Öster-

reicherinnen (31 Jahre). Während das 

Erstheiratsalter von Syrerinnen bei   

27,7 Jahren lag, befand es sich bei 

Afghaninnen bei 24,1 Jahren. Frauen 

aus der Türkei heirateten durchschnitt-

lich im Alter von 23,3 Jahren.  

Durchschnittliche 
 Kinderzahl   
pro Frau 2016 

2016 betrug die durchschnittliche 

Kinderzahl pro Frau in Österreich 

1,53. Während die Gesamtfertilitäts-

rate bei Frauen mit österreichischer 

Staatsangehörigkeit im Jahr 2016 bei 

1,41 lag, befand sich bei ausländischen 

Staatsbürgerinnen bei 2,0. Vor allem 

Frauen aus Syrien und aus Afghanistan 

bekamen mit durchschnittlich   

5,29 bzw. 3,83 die meisten Kinder.

Lebendgeborene 
nach Religionsbe-
kenntnis der Mutter

Insgesamt gab es im Jahr 2016   

87.675 Lebendgeburten in  

Österreich. Von diesen waren  

49,3 % der Mütter katholisch,  

25,9 % konfessionslos oder  

es lagen keine Angaben vor  

und 14,6% muslimisch. 

FA C T- S H E E T  2 9  |  M Ä R Z  2 0 1 8  |  Gewalt gegen Frauen im  Kontext von  Migration
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GEBORENE 2016

nach Religionsbekenntnis der Mutter

Quelle: Statistik Austria

4
3.

19
0

ka
th

o
lis

ch

2.
8

4
1

ev
an

g
el

is
ch

4
7

al
tk

at
ho

lis
ch

11
6

is
ra

el
it

is
ch

12
.7

9
4

4
.9

4
3

o
rt

ho
d

ox
 u

nd
 

al
to

ri
en

ta
lis

ch

6
79

32
1

22
.7

4
4

ko
nf

es
si

o
ns

lo
s;

 o
hn

e 
A

ng
ab

e

is
la

m
is

ch

an
d

er
e 

ch
ris

tli
ch

e 
un

d
 c

hr
is

tli
ch

 
o

rie
nt

ie
rt

e 
K

irc
he

n 
u.

 G
em

ei
ns

ch
af

te
n

an
d

er
e 

ni
ch

t 
ch

ris
tli

ch
e 

G
em

ei
ns

ch
af

te
n




